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RS OGH 1975/6/26 11Os3/75
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.06.1975

Norm

StPO §358

StPO §360

Rechtssatz

Auch eine nur teilweise Wiederaufnahme im Schuldspruch unter gleichzeitigem Freispruch insoweit (Faktenfreispruch

oder Freispruch von einem von mehreren Delikten) zieht zwangsläu:g die Aufhebung des Strafausspruches und das

Erfordernis der Neubemessung der Strafe (für die verbleibenden Delikte) nach sich. Darauf, daß die Wiederaufnahme

nicht zur Anwendung eines milderen Strafsatzes führt, kommt es nicht an.
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